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DER FOURIER
Gersau, Mai 1971

Erscheint monatlich
44. Jahrgang Nr. 5
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Nachdruck sämtlicher Artikel nur mit Bewilligung der Redaktion Nutzauflage 9490 (SRV 18. 12. 70)

VON MONAT ZU MONAT

Der «Ombudsman»

I.

Am 20. Januar 1971 hat das Militärdepartement mit einer Pressemitteilung angekündigt,
dass es im Einvernehmen mit dem Bundesrat eine perscm/r'c/ie 5erizf.7i?gssfe//e geschaffen
habe, an die sich die Beamten und Angestellten des Departements wenden können, wenn
sie glauben, sich gegen Unzulänglichkeiten oder Unkorrektheiten in der Verwaltungs-
tätigkeit zur Wehr setzen zu müssen, und sie diese Klagen ausserhalb des Einflussbereiches

der direkten Vorgesetzten auf vertraulicher Grundlage behandelt wissen möchten. In der

offiziellen Mitteilung des Militärdepartements wurde ausdrücklich festgestellt, dass die
versuchsweise neu geschaffene Institution einer Beratungsstelle für die Bediensteten des

Departements in keinem Zusammenhang mit der im Nationalrat unlängst behandelten

Frage der Schaffung eines sogenannten «Ombudsman» zur Kontrolle der Verwaltung
und zum Schutz des Bürgers stehe; die Beratungsstelle habe ihre Aufgaben nur in ganz
besondern Fällen und ausschliesslich zugunsten des Personals des Departements zu erfül-
len. Trotz dieser deutlichen Verneinung jeder Parallele zum «Ombudsman» wurde die

Mitteilung des Militärdepartements in einem grossen Teil der Presse unter dem Titel
«Ombudsman im Militärdepartement» veröffentlicht, wodurch — verständlicherweise —
verschiedene kritische und sogar ablehnende Kommentare ausgelöst worden sind.

II.
Um den Sinn dieser Beanstandungen zu verstehen, ist es notwendig, sich über Sinn und

Bedeutung der Institution des Ombudsmans, von der heute bei uns überall die Rede ist,
Rechenschaft zu geben. In diesem Bemühen kommt uns eine grundlegende schweizerische

Abhandlung entgegen, die sich sehr eingehend mit dieser, ursprünglich im nordischen
Recht beheimateten Einrichtung auseinandersetzt, und die als eine der vollständigsten
und klarsten Darstellungen von Geschichte, Bedeutung und Tätigkeit des Ombudsmans

gelten darf. Die sehr gründliche Schilderung von Walter Haller legt auf Grund ein-
gehender Studien des Verfassers an Ort und Stelle, das in Schweden schon seit 150 Jahren
bestehende Amt des Ombudsmans dar, dessen wesentliche Obliegenheit in der Verstär-
kung des Rechtsschutzes gegenüber administrativen und auch richterlichen Organen

W-G/ter Hrt/Zer, Der Schwedische Justitieonibudsman, Polygraphischer Verlag, Zürich, 1964.
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